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Hinweise zum Anmeldeverfahren in eine Leistungs- und Begabungsklasse (LuBK) ab Klasse 5  

in eine weiterführende allgemeinbildende Schule für Schülerinnen und Schüler, 

die eine Grundschule außerhalb des Landes Brandenburg besuchen 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Eignung für den Besuch einer Leistungs- und Begabungsklasse wird durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter der aufnehmenden Schule auf der Grundlage der Empfehlung der Grundschule,  

eines prognostischen Tests und eines Eignungsgespräches festgestellt (§ 9 Abs. 3 LuBKV). 

Versand der 
Aufnahme-
bescheide  

Anfang Juni 

Prognostischer Test am 
08.03.2025 
 

Eignungsgespräch  
erfolgt nach Einladung 
durch die Schulleitung der 
Erstwunschschule 

Die für eine Anmeldung erforderlichen Dokumente 
 

 Anmeldeformular (analog)  
 und Grundschulempfehlung 

  
erhalten Sie vom zuständigen Schulamt* oder auf der MBJS-Website 

unter der Rubrik „Leistungs- und Begabungsklassen ab Klasse 5“. 
 

Senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular, die Empfehlung der 
Grundschule für eine Leistungs- und Begabungsklasse  

sowie eine Kopie des 
  

 Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 4  
an das zuständige Schulamt. 

 

 bis zum 12.02.2025 

Ihr Kind besucht eine Grundschule außerhalb des Landes Brandenburg. 

Aufnahme- 
entscheidung  

der Erst- und Zweit-
wunschschulen  

Ende Mai 

Achtung! Für Kinder mit 
dem Wohnsitz in Berlin 
muss ein Antrag über die 
Senatsverwaltung Berlin 
eingereicht werden. 

https://mbjs.brandenburg.de/bildung/allgemeinbildende-schulen/grundschule/uebergang-in-die-sekundarstufe-i.html

